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Noldi Kessler

Die Schwabenginger

von Gams

Das Phanomen der sogenannten Schwabengangerei,
der armutsbedingten saisonalen Verdingung von
Kindern ins wirttembergische Oberschwaben und
bayerische Allgau, ist bis anhin am besten aufge-
arbeitet und dokumentiert fur Tirol, Vorarlberg und
Graublinden. Die Kantone St. Gallen, Appenzell

und Thurgau erscheinen dagegen in entsprechenden
Publikationen eher marginal. Im Hinblick auf die
Gemeinde Gams trifft man zudem oftmals auf die
unrichtige Aussage, dass es nur katholische Schwa-

benkinder gab.

Vermarktete Kinder

Getrieben von schierer Not, sahen sich im
19. Jahrhundert zahllose arme alpenlédn-
dische Familien gezwungen, Jahr fiir Jahr
einzelne ihrer Kinder vom Friihling bis
zum Herbst nach Stiddeutschland wegzu-
geben. Dort fanden diese auf Bauerngi-
tern Arbeit und Auskommen, und daheim
sassen dadurch weniger Esser am Tisch.
Im Gegensatz zu den landwirtschaftlich
kaum entwickelten und durch das hiesige
Erbfolgesystem zerstiickelten ehemaligen
Untertanengebieten des Kantons St.Gal-
len war Oberschwaben ein wohlhabendes
Agrarland. Der daselbst seit dem Dreissig-
jahrigen Krieg herrschende Arbeitskrifte-

mangel und die diinne Besiedlung auf-
grund des Anerbenrechts' wirkten auf die
bediirftigen Nachbarn aus der Schweiz
und Osterreich wie ein Magnet. Und so
fanden dort neben Erwachsenen jedes
Jahr auch Scharen von Madchen und Bu-
ben als Mdgde, Viehhiiter oder Erntehel-
fer Arbeit. Als Entgelt waren hauptsich-
lich freie Verpflegung und Unterkunft
gedacht, und bei Dienstende wurden tibli-
cherweise neue Kleider und Schuhe, ein
Sack Korn oder Kartoffeln sowie ein abge-
machtes Taschengeld tibergeben. Der im
Zusammenhang mit den «Hiitekinder-
madrkten» - in Ravensburg, Tettnang,
Wangen, Friedrichshafen und weiteren
Orten - von Kritikern oft gebrauchte und



gewollt tiberzeichnete Begriff «Kinder-Skla-
venmarkte» hdlt den historischen Tatsa-
chen hingegen nicht stand, wiewohl sie
gelegentlich daran gemahnen mochten.?
Es handelte sich vielmehr um altherge-
brachte Gesindemarkte, wo die Anstellun-
gen, wenn auch nur miindlich und per
Handschlag, vertraglich geregelt erfolgten.
Stossend aus heutiger Sicht ist nattirlich
das kindliche Alter der angebotenen Hilfs-
krafte. Ebenso ist leider anzunehmen, dass
sich neben guten Arbeitgebern auch
schlechte fanden, bei denen der Dienst fiir
die Kleinen vom ersten Tag an zur schlim-
men Leidenszeit wurde. Und fraglos ver-
kraftete ein Kind von robustem und drauf-
gangerischem Naturell den Arbeitseinsatz
ganz anders als ein schwdchliches, dngstli-
ches und sensibles, das in erster Linie ent-
setzlichem Heimweh und tiglicher Uber-
forderung ausgesetzt war. Davon aber, dass
im Schwabenland Kindsmisshandlungen
die Regel waren, ist nicht auszugehen.

Der lange Fussmarsch
ins Ungewisse

Die Wanderungen begannen tiblicherwei-
se zu Marid Lichtmess (2. Februar) oder
am Josefitag (19. Marz). Wer diese Daten
versaumte, lief Gefahr, auch die Kinder-
markte zu verpassen. Die Heimreise er-
folgte meist an Martini (11. November),
dem offiziellen Ende der Weidezeit. Mit
dem Obligatorium der halbjahrlichen
Schulzeit musste zudem Riicksicht auf
den Schluss beziehungsweise Anfang der
obligatorischen Winterschulen genom-
men werden.

Die Schwabenganger von Gams

Die bevorzugten Routen der Gamser
Kinder nach Schwaben sind nirgends fest-
gehalten. Wihrend die Biindner und Os-
terreicher in oftmals langen Kolonnen
schon ab ihren Dérfern von einem kundi-
gen Erwachsenen gefiihrt wurden, waren
sie vermutlich anders organisiert. Es ist
moglich, dass sie sich zu Beginn noch
Schicksalsgefahrten aus anderen Rheinta-
ler Dorfern angeschlossen haben, doch
spater waren sie wohl eher gemeinsam
mit den zahlreicher gewordenen erwach-
senen Arbeitsuchenden aus der eigenen
Gemeinde unterwegs, nicht selten Famili-
enangehorigen, die das gleiche Ziel hat-
ten. Das war zuerst immer das Nadelohr
Bregenz, welches alle Schwabengianger
zwangsldaufig passieren mussten. Die FEi-
senbahnlinie Chur-Rorschach gab es erst
ab 1858, doch fiel eine Zugfahrt auch da-
nach, allein schon wegen der Kosten, aus-
ser Betracht. Wer streckenweise mit wohl-
gesinnten Fuhrleuten ein Stiick mitfahren
durfte, war schon zufrieden.

So tiberquerten die Gamser zundchst
in Haag den Rhein. Eine erste Briicke nach
Bendern gab es freilich erst ab 1868, vor-
her hatte man sich mit der Fihre zu be-
helfen. Ab Feldkirch ging es dann tiber
Hohenems, Dornbirn und Lauterach auf
der damals meistbegangenen Strasse zum
Bodensee, der gleichen, die auch ihre
Schicksalsgenossen aus dem Tirol und
dem Walgau, aus Liechtenstein und dem
Biindnerland benutzten.

Eine Weiterreise per Dampfschiff
nach Friedrichshafen kam ebenso wenig
in Frage wie die Bahnfahrt. Ohnehin bot
sich die Personenschifffahrt auf dem Bo-
densee auch erst ab den Siebzigerjahren
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des 19. Jahrhunderts an, nachdem die Os-
terreichische Eisenbahn Bregenz erreicht
hatte. Blieben also auch bis Ravensburg
allein Schusters Rappen.’

Diese enorme Wegstrecke von rund
hundert Kilometern war fiir die oftmals
unzureichend ausgertisteten und mangel-
haft erndhrten Kinder nur abschnittweise
zu meistern. Die mit den Umstanden ver-
trauten Alteren wussten von geeigneten
Anlaufstellen, wo es nachts ein Dach tiber
dem Kopf und mit etwas Gliick sogar eine
bescheidene Mahlzeit gab. Begehrte Etap-
penorte waren Gasthduser und Gehofte,
wo man unentgeltlich in geheizten Stu-
ben auf dem Boden, auf dem Heustock
oder im Stall schlafen durfte, aber auch
Pfarrhofe oder Kloster. Besonders beliebt
war das Kapuzinerkloster in Bregenz, aus
dem ein Schreiber 1854 berichtete, dass
dort eine «Menge Knaben und Méadchen,
welche aus Vorarlberg und Biindten Not
und Hunger in der zartesten Jugend zur
Verdingung als Hirten wahrend der besse-
ren Jahreszeit in das benachbarte Schwa-
ben treibt, Erwdrmung und Nahrung
durch die Klostersuppe und ein Stiickchen
Brot suchen.»*

Am Ziel. Gelobtes Land oder
Tal der Tranen?

Die Zielorte, grosse Bauernhofe in Ober-
schwaben, waren einzelnen Fihrern oder
jenen dlteren Kindern, die schon einmal
dort waren, bekannt. Sie wurden direkt
aufgesucht, im besten Fall aufgrund von
festen Abmachungen vergangener Jahre.
Ohne solche Sicherheiten blieb nur der
Hiitekindermarkt, wo man sich den po-
tenziellen Arbeitgebern gleichsam feilbot.
Der grosste befand sich an der Bachstrasse
in Ravensburg. Uber diese Einrichtungen

und das Los der Betroffenen iiberhaupt
zirkulieren bis heute vielerlei abstossende
wie beschonigende, mogliche wie unwahr-
scheinliche Aussagen. Jedenfalls wurden
in der in- und auslindischen Presse im-
mer wieder schwerwiegende Anschuldi-
gungen erhoben. Auch unsere damalige
Lokalzeitung kommentierte die Angele-
genheit handfest:

Zur Erganzung der Notiz Uber eine Art Reis-
lauferei in’s Schwabenland wird dem <St.
Gall. Tgbl.» geschrieben, dal® dies Jahr aus
einer einzigen Gemeinde des Rheintales von
49 Schiilern 26 in’s Schwabenland gewan-
dert seien, um sich Uber den Sommer dort
zu verdingen, darunter waren neun 7- bis
8-jahrige Bublein. Zu allem Ungliick kommt
noch, daR ein geistiger Verkehr zwischen
ihnen und ihrer Heimath nicht besteht. Kein
Brieflein wechselt zwischen Mutter und
Kind, sehr selten kommt ein Bericht aus
Deutschland, es sei denn etwa der Todten-
schein von irgend einem Kind, das fern von
elterlicher Liebe und Pflege erkrankte und
starb. Unsere erwachsenen Tochter, die wir
in’s Welschland schicken, erkranken oft vor
Heimweh; sie weinen die halbe Nacht bei
gespickten Koffern, bei
St. Gallerwurst, am Morgen werden sie von

Schinken und

der Madame getrostet und von lustigen Ge-
spielinnen erheitert und von Hause kom-
men Briefe voll stiRer Trostesworte; aber das
7- bis 8-jahrige Biiblein steht mutterseelen-
allein auf ferner, fremder Aue und hitet die
Ganse. Gibt’s in unserem Lande keine Leute,
die Brod und Arbeit hatten flir 7- bis 12-jah-
rige Bublein und die ihnen die Segnungen
der Schule nicht vorenthalten wirden? Die
reformirten und katholischen Christen, die
jahrlich Tausende von Franken Zwecken op-
fern, die ihnen oft nicht klar sind, mochten
doch uber der Noth jenseits der Berge und
Meere das Elend in der Ndhe nicht verges-



Gams zur Zeit der
Schwabengangerei. Der
Felsbach floss noch offen
durchs Dorf und vereinig-
te sich vor dem Dorfplatz
mit dem Ségenbach.
Hinten das ehemalige
Gasthaus zum Kreuz.

Qruss aus gams.
Dorfstrasse.

sen, und diejenigen Menschen, die in obi-
ger Richtung nichts thun, moéchten wir auf
dieses Feld werkthatiger Menschenliebe
aufmerksam machen, wird mit Recht beige-
fugt.®

Die Beurteilung der Schwabengédngerei
war immer kontrovers. Man sollte aber
nicht verdrdangen, dass damals in der bdu-
erlich gepragten Gesellschaft auch bei uns
Kinderarbeit nicht die Ausnahme, son-
dern die Regel war. Fairerweise muss also
auch einer teilweisen Entddmonisierung
das Wort geredet werden. Es gab ja
schliesslich auch jene Schwabengdnger,
die aus erster Hand berichtet haben, dass
sie tiber mehrere Jahre hinweg immer ger-
ne nach Deutschland gegangen seien. Sie
hatten es mit ihren Stellen gut getroffen,
schitzten die gute, reichliche Verpfle-
gung, wollten in der Fremde etwas erle-
ben, freuten sich an den schonen neuen

Kleidern, die sie dann zu Hause stolz zur
Schau trugen. Manche erkldrten freimi-
tig, dass es daheim «zufolge der schlech-
ten hauslichen Einrichtung» weit boser
zu- und hergegangen sei als dort; dass sie
ihren Einsatz zur Minderung der familid-
ren Notlage verstanden und gerne akzep-
tiert hdtten; dass zwischen den dortigen
Bauernfamilien und den Schweizerkin-
dern richtige Freundschaften entstanden
seien. Etliche stellten im Herbst von
Schwaben aus gar Gesuche, auch den
Winter tiber bleiben zu diirfen. Uberhaupt
deutet vieles darauf hin, dass entgegen
mancher Horrorberichte die Kinder in
Deutschland nicht gleich die Ho6lle erwar-
tet hat. Als einer der letzten schickte noch
1895 ein Gamser seine S6hne lange vor
Erhalt einer amtlichen Ausreisebewilli-
gung «ins Deutschland», weil «er nicht
habe warten konnen, bis die [begehrten]
Dienstpldtze besetzt worden waren.»



Verbreitet war auch die Ansicht, dass

im Schwabenland aus Buben Minner ge-
macht wiirden, etwa so wie das vor Jahren
gerne von der Rekrutenschule behauptet
wurde. Kinder, die wegen korperlichen
oder  gesundheitlichen  Ungentigens
heimgeschickt werden mussten, wurden
da und dort als Weichlinge und Versager
betitelt.

Als mit dem Aufkommen der Textil-
industrie die schdndliche Kinderarbeit
vor deren gesetzlichem Verbot® in den Fa-
briken und Sticklokalen gang und gdbe
wurde und bedenkliche Ausmasse an-
nahm, zog man natiirlich da und dort
Vergleiche. So berichtete ein Vorarlberger
Kreisammann anlédsslich einer Inspekti-
onsreise:

Wenigstens kehren die Hitekinder, welche
die bessere Jahreszeit unter Gottes freiem
Himmel zubringen und reine Luft atmen,
gestinder an Leib und Seele nach Hause zu-
rick als die in Fabriksgebaude eingepferch-
ten, in denen Gesundheit des Leibes und
der Seele gleich stark gefahrdet sind.’”

Wohlmeinend hielt auch ein Konstanzer
Oberstaatsanwalt 1875 fest:

Im Herbst kehren die Kinder meistenteils in
ihre Taler zuriick, indem der Anfiihrer der
Abteilung sie an dem Orte wieder abholt,
wo sie gedungen worden. Oft bleiben die
Kinder in ihrem bisherigen Dienst und wird
der Vertrag erneuert. Der Einfluss dieser
dienstlichen Verhaltnisse auf das sittliche
Element der Kinder ist mit seltenen Ausnah-
men ein glinstiger. Die Kinder lernen Ord-
nung, Arbeitsamkeit, und da sie meistens
gut genahrt werden, erscheinen sie bei der
Rickkehr gesunder, frischer und starker. Be-
zeichnend ist, dass diese Kinder auf ihrer
Herreise in unsere Gegend die Begegnen-
den fast immer anbetteln; auf der Riickreise
wird dies nur in den seltensten Fallen beob-
achtet.?

ein Schonreden der
Schwabengingerei fehl am Platz. Diese
harten, nach heutigem Verstindnis nicht
kindgemadssen Arbeitseinsdtze post festum
zu verniedlichen, sie als abenteuerliche

Trotzdem wire

Der Hitekindermarkt in der
Ravensburger Bachstrasse.
Dieser Holzstich erschien
1895 als Anprangerung der
«Kindersklaverei» im illust-
rierten Familienblatt Die Gar-
tenlaube in Leipzig.



Der ganz normale Alltag
fir kleine Kinder bei der
Heuernte auf einem ober-
schwabischen Gutshof.

Abwechslung zu bezeichnen oder gar in
begehrte Ferienjobs umzudeuten, wire
abwegig. Beispiele von schwerem Kinder-
leid mit oft nachhaltigen Folgen sprechen
eine andere Sprache. Bleibende korperli-
che und seelische Schdden, aber auch vol-
lig verpfuschte Leben, wie etwa sexuell
missbrauchter Mddchen, die schwanger
zurlickgeschickt und den schlimmsten
Teil dann gewdhnlich noch daheim erle-
ben mussten, den Verlust ihrer Ehrbar-
keit, die lebenslange Achtung der «Siinde-
rinnen» und ihrer unehelichen Kinder. Zu
schweigen von jenen, die diese Pein nicht
ertrugen und «ins Wasser gingen». Seltene
Félle, gewiss, aber es gab sie, auch wenn
sie im Zusammenhang mit Gams nicht
vorkommen.’

Ner Andrana der
Der Andrang det

VS uianes Al
kleinen Arbe

Die gesuchte Arbeit bestand, je nach Alter
und korperlicher Konstitution, meist im
Hiiten von Génsen, Schmal- und Gross-
vieh, dem Stalldienst, dem Pferdetreiben
beim Pfliigen, dem Helfen beim Ernten.
Die Madchen, etwa ein Fiinftel der Schwa-
benkinder, wurden eher fiir Hausarbeiten,
die Versorgung Kkleinerer Kinder oder
Haustiere und beim Heuen eingesetzt. Zur
strengsten Zeit, wihrend der Ernte, neh-

Die Schwabenganger von Gams

men sich die Arbeitszeiten der erwdhnten
Fabrikkinder im Vergleich geradezu gni-
dig aus. 1913 klagte eine sozialdemokrati-
sche schwidbische Zeitung, dass den
«fremden Zugvogeln» besonders zur Ern-
tezeit der Schlaf «sehr verkiirzt» werde:
«Vor 10 Uhr kommen sie nicht in ihre
Schlafkammern, und um 3 oder noch fri-
her mitissen sie schon heraus zu neuem
Tagwerk. Das ist fiir 10-jahrige Kinder et-
was wenig Ruhe.»"

Und doch war der Andrang sehr
gross. Gesamtzahlen tiber alle Herkunfts-
gebiete sind zwar nur als pauschale Schat-
zungen vorhanden, allerdings aus durch-
aus glaubwiirdigen Quellen. Der erwdhnte
Kreisammann schrieb 1835: «Die Zahl der
Hirtenkinder, welche jahrlich [allein aus
dem Montafon] auswandern, kann auf
400 angeschlagen werden.» 1847 berich-
tete das Intelligenzblatt Ravensburg, dass
«scharenweise Kinder aus Graubiinden
und dem Bregenzerwald» gekommen sei-
en, allein nach Ravensburg «3-400 Aus-
lander, wobei eine grosse Zahl keinen
Dienst fand», und noch 1897 trafen in
Friedrichshafen und Ravensburg gegen
300 Kinder zusammen.'' Fir den Kanton
Graubtinden legte das Biindner Monats-
blatt genaue Zahlen iiber einen grosseren
Zeitraum vor: Sie schwanken zwischen
1807 und 1849 von rund 200 bis 1059
Kindern pro Jahr.'"” Gesamthaft gesehen,




also nicht nur auf die Kindermérkte bezo-
gen, muss die Wanderung schon gewaltig
gewesen sein, und demgemadss nachvoll-
ziehbar ist die Auskunft aus dem Internet:
«Es wird geschdtzt, dass damals [im 19.
Jahrhundert] jdhrlich fiinf- bis sechstau-
send Kinder auf Hofen in der Fremde als
Hiitejungen, Mégde oder als Knechte ar-
beiteten.»"

der Gamser

™ e oS |
Der Anteil

Schwabengianger

Exakte Angaben tiber die Menge der be-
troffenen Kinder von Gams bestehen
nicht. Mag auch das Bild vom langen
Trupp ausgemergelter, zerlumpter Gestal-
ten, die sich jeden Friihling auf den mehr-
tagigen Gang nach Norden aufmachte,
fiir Gams tibertrieben sein, war die Schwa-
bengidngerei hier dennoch von erhebli-
cher Tragweite; sie ist mehr oder weniger

tiber das ganze 19. Jahrhundert hinweg
dokumentiert. Die ergiebigste Quelle ist
die Passkontrolle des Bezirks Werdenberg,
die im Staatsarchiv St.Gallen {iber den
Zeitraum von 1846 bis 1894 vorhanden
ist. Darin bilden die aufgefiihrten Gamser
und Gamserinnen tiber die meisten Jahre
hinweg die Mehrzahl, doch ist die Unter-
scheidung zwischen Voll- und Minderjédh-
rigen in vielen Fillen recht aufwendig.
Der Reisezweck «Arbeiter» und der Zielort
«Schwaben» sind ja beiden Kategorien ge-
mein, und die damaligen Beamten folg-
ten durchwegs dem Usus, beim betrachtli-
chen Anteil der Passerneuerungen das
Alter nicht mehr einzutragen."
Zusatzliche Informationen finden
sich in den Akten des Vormundschafts-
und Armenwesens sowie des Erziehungs-
departements und des Ortsschulrats. Da
die frithen Schulratsprotokolle aber nicht
ltiickenlos vorliegen, und weil das Pro-
blem nicht von allen Schulrdten gleich

Tag der Heimkehr. Neu einge-
kleidet und mit allerlei Mit-
bringseln ausgestattet, warten
die Kinder am abgemachten
Treffpunkt in Friedrichshafen
(Foto wohl um 1900).



exakt gehandhabt wurde, liesse sich auch
ihnen eine genaue Statistik nicht entneh-
men. Das Erscheinen der Schwabenkinder
in den Verhandlungen macht eher einen
zufdlligen Eindruck. Es gibt sogar mehr-
jahrige Zeitrdume, in denen sie tiberhaupt
nicht erwdhnt sind, obwohl es sie zweifel-
los gegeben hat. Im Normalfall treffen wir
jahrlich auf zwei bis zehn namentlich auf-
gefiihrte Kinder oder auf unbestimmte
Angaben wie 1873: «Es miisse Strenge ge-
zeigt werden, sonst beginne die Schule
bald leer zu werden.»'® Ein Jahr spater: «Es
haben ndmlich auch dieses Jahr eine
Menge Eltern ihre Kinder mit ins Schwa-
benland genommen u. 3 bis 4 Wochen
der Schule entzogen.»'* Unter dem Strich
ist die Annahme realistisch, dass die jahr-
liche Anzahl von einigen wenigen bis
tiber zwanzig schwankte, oftmals tiber
Jahre hinweg den gleichen Familien zuge-
hoérend.

Konfession und Altet

Die oft gedusserte landldufige Meinung,
dass es nur katholische Schwabenkinder
gab, im Werdenbergischen also nur in
Gams, wird durch neuere Nachforschun-
gen widerlegt. Sicher, die Bauern im
mehrheitlich katholischen deutschen Bo-
denseeraum waren aus verschiedenen
Griinden bestrebt, moglichst Kinder ihres
Glaubens, und diese nur zeitlich begrenzt,
anzustellen. Richtig ist auch, dass man in
katholischen Gegenden sehr darauf be-
dacht war, dass die eigenen Kinder nicht
an «unkatholische Orte» kamen und der

Die Schwabengédnger von Gams

sonntdgliche Kirchenbesuch gewdhrleis-
tet war. In reformierten Familien dirften
dhnliche Zwédnge geherrscht haben, und
doch zogen in kleinerer Zahl auch ihre
Kinder los, so aus Flims in der ansonsten
katholischen Surselva oder eben aus den
reformierten Werdenberger Gemeinden,
wie das etwa die erhaltenen Briefe von
evangelischen Salezer Kindern aus dem
katholischen Schlier im Oberamt Ravens-
burg bezeugen."” Ausserdem gab es ja —
wie in Lindau und Umgebung — auch siid-
deutsche Landstriche mit mehrheitlich
reformierter Bevolkerung. Und so erschie-
nen die Artikel zur Schwabengangerei be-
zeichnenderweise sowohl in der katholi-
schen als auch in der evangelischen
Schulordnung des Kantons St.Gallen.'
Ubers Ganze gesehen diirfte der Anteil re-
formierter Kinder bei etwa zehn Prozent
gelegen haben.

Eine weitere Vorstellung, die ebenso
stereotyp durch zahlreiche Publikationen
geistert, ist das zarte Alter der Schwaben-
kinder. Nicht selten wird von siebenjdhri-
gen und sogar noch jingeren berichtet.
Solche Fille diirfte es tatsichlich gegeben
haben, sie waren aber nicht kennzeich-
nend und in Schwaben auch nicht er-
wiinscht. Unter den verzeichneten Gam-
ser Schwabengdngern sind ausser dem
unten erwdahnten Anton Kessler keine
jingeren als solche im Primarschul-Mit-
telstufenalter zu finden, was aber nicht
heisst, dass es sie nicht gab. Eine Dunkel-
ziffer ist ohne Weiteres moglich, weil zum
einen aus der ersten Jahrhunderthilfte
keine Passkontrollen vorliegen und es an-
fangs noch moglich war, die Grenzen mit
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behelfsmassigen  Ausweispapieren wie
Tauf- oder Heimatscheinen zu passieren,
zum anderen ab und zu auch vorséatzlich
gefdlschte Altersangaben auftauchten,
und es dariiber hinaus schlicht unvor-
stellbar ist, dass vereinzelte kleine Kinder,
die offensichtlich zu jung oder nur unsi-
cher identifizierbar waren, am Bodensee
unten zurlickgewiesen und ohne Beglei-
tung wieder heimgeschickt wurden.

Gegensteuer der sankt-
gallischen Behorden

Den kantonalen und lokalen Behorden
war diese «Reislduferei» ein Dorn im Auge.
Sie wurde «aus moralischen Griinden» be-
kdmpft, was aber beileibe nicht nur als
entschlossener Einsatz gegen unmensch-
liche Kinderarbeit zu definieren ist.
Die «Moral» war zu wesentlichen Teilen
staatspolitisch fundiert. Der junge, in
manchen Bereichen beispielhaft aufstre-
bende Kanton St.Gallen wollte mit allen
Mitteln das Image eines schweizerischen
Elendsviertels von sich fernhalten. Ein
neuer eidgenossischer Stand, der sein Er-
ziehungs- und Fiursorgewesen nicht im

archiv an, biografische Aufzeichnungen
oder informative miindliche Uberliefe-
rungen liegen nicht vor. Seltsam mutet
an, dass auf der Gegenseite, in Baden,
Wirttemberg und Bayern, das Thema
Schule ebenso gewichtig war. Dies aller-
dings darum, weil die einheimischen Kin-
der schon vor den schweizerischen in der
Schulpflicht standen und deshalb als Hel-
fer weitgehend ausfielen.

Gegensteuer wurde gegeben mit Arti-
kel 56 des Schulgesetzes, Absitze e und f:

Ueber die Entlassung aus der Primar- in die
Erganzungsschule' hat der Schulrath den
Schiilern, insofern sie die Schulgenossen-
schaft verlassen wollen, ein ZeugniR, nach
vorgeschriebenem Formular, auszustellen.

— Solange kein solches Zeugnilt vorliegt,

(Eigentlich unerlaubte) Bewil-

ligung des Gamser Gemein-
deammanns vom 11. April
1883 fiir den zwolfjahrigen

Johann Lenherr zuhanden des

Passbiros Werdenberg.
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entgegengewirkt werden. Auch die ei-
gentlich erfreuliche finanzielle Entlastung
der Armenfiirsorge als sekundédre Auswir-
kung wurde deshalb geflissentlich ausge-
blendet.

Zum stindigen Thema wurde die
Schwabengéangerei vor allem im Schulwe-
sen. Schon 1803 hatte der neue Kanton
den Besuch der offentlichen Volksschule
als obligatorisch erkldrt. Da nun die
Schwabenganger zumeist im schulpflich-
tigen Alter waren, fiillten sie natiirlich die
Absenzentabellen in voéllig unzulédssigen
Dimensionen. Auch in Gams treffen wir
sie im Rickblick eigentlich nur im Schul-
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Passkontrolle Werdenberg
vom 1. bis 20. Marz
1848. Fast alle Aufgefiihr-
ten sind Gamser. Bei je-
nen, die aus fritheren Jah-
ren bereits einen Pass
besassen, wurde das Alter
nicht mehr eingetragen.

dirfen schulpflichtige Kinder weder von El-
tern noch Vormiindern zur Broderwerbung,
z.B. zum Viehhiten in’s Schwabenland,
Aehrenlesen u. dgl. auRer Landes geschickt
werden.

Dieser Artikel wurde von den Ortsschulrd-
ten anldsslich von Gesuchen oder Ahn-
dungen regelmaissig zitiert. Die Schwa-
bengidngerei sollte damit, zumal fiir
Kinder im Schulalter, als eindeutig geset-
zeswidrig bestraft und schliesslich ganz
ausgemerzt werden. Eine vollig illusori-
sche Vorstellung, wie sich Jahr fiir Jahr
aufs Neue zeigte. — So verlegte sich die Ob-
rigkeit notgedrungen auf eine pragmati-
schere Strategie: Amtliche Reisepapiere
wurden nur noch abgegeben, wenn der
Gesuchsteller schriftlich belegen konnte,

Die Schwabenganger von Gams 75

dass das fragliche schulpflichtige Kind am
Arbeitsort den Schul- und Religionsunter-
richt besuchen konnte und musste. Das
vor der Heimkehr ausgestellte entspre-
chende Zeugnis bewahrte dann zu Hause
vor Geldbussen oder gar Haft.

Die Erhebung des Kleinen
Rates von 1846

Ein aussagekriftiges Dossier fiir das Jahr
1846, das gleichsam exemplarisch Ein-
blick in die Schwabengéngerei aus unse-
rem Kanton gewahrt und sowohl Zahlen
als auch Meinungen verldsslich wieder-
gibt, ist eine Umfrage des Departements
des Vormundschafts- und Armenwesens
im Auftrag des Kleinen Rates? in allen Ge-
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meinden des Kantons. lhre Auswertung
wies gesamthaft 147 betroffene Kinder bis
zum erfillten 16. Altersjahr aus und ende-
te mit Gutachten und Antrag an die Re-
gierung:

Es sind diese Kinder, die nach Schwaben
verschikt wurden, durchschnittlich theils
unehliche, theils halb- und ganz verwaiste
u. theils Kinder von blutarmen Eltern. [...]
Das Schwabengehen der Kinder bis zum
vollendeten 15ten Altersjahr derselben [ist]
zu untersagen und daher die BezAmmanner
und Gemdrathe anzuweisen, daB fiir Kinder
dieses Alters keinerlei Reiseschriften ausge-
handigt werden. Vollzug durch ein Kreis-
schreiben des KI. Rathes.

In der Stellungnahme des Gemeinderats
Gams, nachfolgend im Wortlaut, fallt im
Besonderen die Schlussbemerkung auf,
welche eine (eigentlich «unkatholische»)
Reduktion der hohen Geburtenzahlen
forderte:

Unsere Gemeinde zahlt dato 13 Schwaben-
kinder v. 9 Ehepaaren. Die Ursache, dal sie
ihre Kinder dorthin schiken, ist die: es ist die
Nahrungssorge, indem sie ihre Kinder nicht
mehr unterhalten kénnen, daher noch jede
Nothwehr um der Gemeinde nicht zur Last
fallen zu missen. Dann ist es ferner die
Geldsorge, weil gerade diese Kinder, nebst-
dem, dal} sie fiir ein Jahr gekleidet werden,
ihnen noch den Hauszins verdienen. Im
Winter bleiben sie dann wieder bei ihren EI-
tern.

Wir kennen kein anderes Mittel zur Abhiilfe,
als wenn die Auswanderung bis auf gewisse
Altersjahre ganz untersagt wiirde, u. sie —
die Kinder — von der Gemeinde unterhalten
werden miifiten, was aber um so beschwer-
licher sein wiirde, als dann solche Familien

der Gemeinde ganz zur Last fallen miiRten.
Das einzige sichere Mittel bleibt einzig das,
dal} das Decret d. Gd. Rathes v. 22 Juni 1820
Uber Beschrankung der Heirathen besser
gehandhabt wirde.

Interessant ist in diesem Zusammenhang
auch die Antwort der reformierten Nach-
bargemeinde Grabs:

In Erledigung threr Zuschrift vom 11. v.M.
konnen wir einfach berichten, dall aus unse-
rer Gemeinde gar keine Kinder nach Schwa-
ben verschikt werden, um dort ihr Brot zu
verdienen. Es ist iberhaupt der Fall sehr sel-
ten, dal Minderjahrige auflert ihrer Hei-
mathsgemeinde ihr Brot suchen, u. auch in
diesem seltenen Falle hitet man sich, diese
dem Schwabenlande anzuvertrauen. Trau-
rig scheint uns das Loos solcher Kinder zu
sein, denen jenes Land als kiirzeren oder
langeren Aufenthalt angewiesen wird, we-
nigstens gibt uns die Nachbarschaft, wo wir
solche Kinder erbliken und vorziiglich den
Zustand derselben einen lebendigen Be-
weis, welch ein nachtheiliger Einflul® in phi-
sischer und sittlicher Hinsicht ein langerer
Aufenthalt in dorten auf die Jugend und ih-
ren Entwicklungsgang libe. Wir wiirden nur
in Anbetracht deRen bedenken, Kinder
nach dorthin nur Reiseschriften zu fertigen
u. auszuhdndigen. Eine Verfliigung von
Oben, die dem Schwabenlandreisen solcher
Kinder steuern wiirde, miRten wir als Act
zum Belten derselben u. zur Wohlfahrt des
Landes bezeichnen und begriRen.

In der Tat lassen sich die Kinder aus Grabs
in der Passkontrolle Werdenberg bis ge-
gen Ende des Jahrhunderts praktisch an
einer Hand abzdhlen, und auch erwachse-
ne Erntehelfer von dort finden sich nur
selten. Eine ebenso unerschiitterliche



Standhaftigkeit in der Ablehnung der
Schwabengingerei zeigt sich in keiner der
anderen evangelischen Gemeinden des
Bezirks.

Deutliche Worte gebrauchte auch
der Werdenberger Bezirksammann:

Ihr Kreisschreiben vom 11ten Juli d.]. betref-
fend den Zustand und die Verhaltnifle der
alljghrlich nach Schwaben reisenden her-
wartigen Kinder, theilte ich sofort den Ge-
meindrathen, an die es gerichtet war, mit.
Dieselben, mit Ausnahme des Gemeinde-
raths von Gams, gegen den ich gestern end-
lich exekutorisch einschritt, reichten die ver-
langten Berichte mit mehr oder minder
EinlaRlichkeit, zu
schlieRe dieselben zu Ihren Handen bei. Aus

rechter Zeit ein. Ich

denselben ist zu entnehmen, dal einzig aus
den Gemeinden Sennwald, Gams und War-
tau, aus letzterer meist NiedergelaRene,
Kinder in gréRerer Anzahl jahrlich nach
Schwaben reisen, wahrend in Grabs, Buchs
und Sevelen, die Zahl solcher Kinder sehr
beschrankt ist. Ebenso zeigt es sich, dass der
Kinder, welche gewdhnlich tiber den Som-
mer nach Schwabenland ziehen, meistens
blutarmen Eltern angehdren, welche fiir
sich kaum den Unterhalt verdienen.

Was den Unterhalt und die Kleidung der
nach Schwaben ziehenden Kinder anbe-
langt, so lalkt sich deflhalb in der That nicht
klagen. Die meisten, ja man durfte sagen
alle kommen wohlgenahrt und ordentlich
gekleidet zuriik. Fir ihren Korper ist so ziem-
lich gesorgt. Mit dem sittlichen und religio-
sen Zustande derselben steht es aber leider
schlimmer. Die meisten solcher Kinder wer-
den zum Vieh hiuten benuzt. Schul- und Re-
ligionsunterricht bleiben vollends vernach-
lakigt. Das jugendliche, erwachte Gefihl fir
das Hohere und Edlere erstirbt wieder in ih-
nen, und roh und nicht selten fir immer

Die Schwabenganger von Gams

sittlich verdorben kehrten sie in ihr Vater-
land zuriik. Wie ists aber auch anders mog-
lich, wo, wie in Wangen, Ravensburg etc:
diese Kinder wie Schweine auf den Markt
getrieben, und wo sie eigentlich verscha-
chert werden. Das ist das Nachtheilige, ja
das Traurige an der Sache.

Hoher aber als das Futter, als der Unterhalt
des Korpers, woflr Gott Lob, noch hierseits
gesorgt werden kann, steht das Seelenheil
der gedachten Kinder, steht ihre moralische,
religiose u. intellektuelle Erziehung, ihre Er-
ziehung zu Burgern der Kirche und des Staa-
tes im Vaterlande.

Ich halte es fur Pflicht der Regierung, dieser
Kinderwanderung nach Schwaben ihre vol-
le vaterliche Sorge zur Behinderung dersel-
ben Auswanderung, und ihre hohe Auf-
merksamkeit zu widmen. Nach meiner
unmaligeblichen Ansicht sollte das Reisen
der Kinder nach Schwaben etc. wenigstens
insoweit beschrankt werden, dal es nicht
eher gestattet ware, bis die Betreffenden
vom gesetzlichen Schul- und Religionsun-
terrichte géanzlich entlalRen sein wiirden.

Aus den Sitzungsprotokol-

len des Schulra

| h a

" 2 c22
s Gams

Die Schul- und Gemeinderdte waren im
neuen Kanton aus den allumfassenden
Ortsgemeinden herausgeldst und weitge-
hend verselbststindigt worden. Weil sie
sich nun aber in ihren spezifischen Pflich-
ten und Befugnissen noch auf keine Pra-
xis berufen konnten, standen sie dem
Problem Schwabengdngerei zundchst
ziemlich ratlos gegentber. Erst die Direk-
tiven des Erziehungsrates, die jetzt zuneh-
mend tiber die Bezirksschulrite eintrafen,
fihrten allmdhlich zu einer geregelten
Handhabung.
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1821 ging es schwergewichtig um
Kompetenzen, behordlichen Uberblick
und Steuerausfdlle bei Niedergelassenen.
Es wurde beschlossen, dass

alle Eltern, die ihre schulpflichtigen Kinder
nach Schwaben lassen wollten, solche na-
mentlich einige Zeit ehevor dem Prasiden-
ten anzuzeigen und dennoch den betreffl.
Schullohn zu bezahlen hatten. — Es solle der
hieRige Gemeinderath, nach der Weisung
des Bezirksschulinspektors selbst, wieder-
holt aufgefordert werden, keine Schriften
mehr auszuhandigen, bis vom Schulrath die
Erlaubnily vorliege.

Ab 1830 wurde die Schwabengingerei
zum Straftatbestand. So fiir die Witwe, die
wegen hdufiger Schulversiumnisse ihrer
Kinder vorgeladen wurde und zu Proto-
koll gab, «sie habe selbe aus Noth mit ihr
nach Schwaben genommen. Da aber die-
se ihre Entschuldigung als unstatthaft an-
erkannt wurde, so folgte Strafe von 2 fl».
Andererseits fiel dem Schulrat angesichts
einzelner, ihm personlich bekannter tra-
gischer Familienverhdltnisse das Biissen
schwer. Er gelangte 1837 deswegen sogar
an die Oberbehorde:

Der Hr. Prasident verliest ein Schreiben v. Hr.
Inspektor Fuchs, worin der Schulrath ernst-
lich aufgefordert wird, das Reislaufen der
Schwabenkinder in’s Schwabenland nur
dann zu gestatten, wenn sie sich gehorig
ausweisen, wohin sie gehen & wo sie die
Schule besuchen. Der Schulrath sieht es
wohl ein, dal die Moralitat jener Kinder, die
anderswo im Sommer ihr Brod zu suchen
gezwungen sind, nur gefardet sei & dersel-
be wird seinerseits alles aufbieten, dem Erz.

Rathe hinsichtlich dieses Uebelstandes zu
entsprechen. Allein mit einemal alles voll-
kommen machen, hélt schwer. Daher hat
der Schulrath beschlossen: Das Schreiben
solle beantwortet werden in diesem Sinn: Es
mochte der Erz.Rath auf die Verhaltnisse der
Gemeinde Gams Rucksicht nehmen & uns
gestatten, wenigst noch einige Zeit Ausnah-
men zu machen.

Was natiirlich nicht geschah. 1839 iiber-
mittelte der Inspektor sogar die Order,
man diirfe schulpflichtigen Schulkindern
tberhaupt keine Reisedokumente mehr
aushdndigen:

In Bezug auf das Reislaufen ins Schwaben-
land werden Sie aufgefordert, den Ge-
meindrath auf Art. 56 litt e & f aufmerksam
zu machen, & denselben, & zwar beférder-
lichst, anzugehen, keinem Kinde, das sich
nicht durch ein legales Zeugnil® uber Ent-
laBung aus der Schule ausweisen kann,
Schriften ins Ausland zu verabreichen.

Daran hielten sich der Schul- wie der Ge-
meinderat denn auch meistens, nie aber
stur und ohne die einzelnen Fille anzu-
schauen. Denn auch solche strikten Erlas-
se konnten umgangen werden, dank
schriftlicher Belege wie dem folgenden
Gesuch vom 1. November 1841 aus
Schmalegg, dem von einem gnddigen
Gamser Schulrat entsprochen wurde:

Die Werktagsschiilerin Maria Ursula Hardeg-
ger von Wolfsaker, Schulsprengels Gams im
Kanton St. Gallen, ist in Truzenweiler, Schul-
sprengels Schmalegg Oberamt Ravensburg
im Konigreich Wiirtemberg, im Dienste bei
sehr empfehlenswerthen Leuten. Da nun



Ergebnis der Umfrage von
1846 aus funf Bezirken.
Auffallig ist, dass es in die-
sem Jahr im evangeli-
schen Sennwald mehr
Schwabengénger gab als
im katholischen Gams,
und dass die Gemeinde
Oberriet mehr Kinder
meldete als der ganze
Bezirk Werdenberg
zusammen.
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der Dienstherr gesonnen ist, dieses Mad-
chen dieses Wintersemester zu behalten &
sich zugleich verpflichtet, dasselbe fleiRig

zur Schule anzuhalten, woflir unterzeichne-
te Stelle biirgt, so wird die wohllébl. Schul-
stelle hoflichst gebeten, einen Gestattungs-
schein anhersenden zu wollen.

Als weiteres protokolliertes Beispiel einer
eigentlich gesetzeswidrigen Erlaubnis ist
1845 zu lesen:

[...] dal® mehrere arme Familienvater einge-
kommen seien, man mochte ihnen, bei ge-
genwartiger sehr teurer Zeit gestatten, ihre
Kinder in’s Schwabenland zu schicken. In
Erwagung, dald es zwar It. Verordnung &
Cesetz a) verboten sei, die Schulkinder fir
lingere Zeit der Schule entziehen zu lassen,
b) dall aber dieses Jahr wegen der starken

Die Schwabenganger von Gams

Teurung es flr die Vater nothwendig wird,
flir den Unterhalt ihrer Kinder zu sorgen &
da ihnen hierorts zu wenig Hilfsmittel zu Ge-
bothe stehen, sie durch ihre Kinder selbst
anderorts suchen zu lassen, c) dal die Vater
versprochen, ihre Kinder auch in Schwaben
zur Schule zu schicken, beschlossen, [...]

Gams gehorte damals zu den drmsten Ge-
meinden des Kantons. Sie zdhlte in den
1830er Jahren um die 1500 und erreichte
gegen Ende des Jahrhunderts gegen 2200
Einwohner. Etliche Familien sahen ihre
einzigen Perspektiven im Betteln oder in
der Firsorge. Mit dem Inkrafttreten des
kantonalen Gesetzes iiber den Bettel sah
sich der Schulrat ab 1835 zwar genotigt,
die durch die Nach-
bardorfer wahrend der Schulzeit zu ver-

«Almosentouren»

bieten, doch ging das im Alltag immer
wieder mit einem Lavieren einher, denn
die Ortsgemeinde hétte nur unzureichen-
de Moglichkeiten gehabt, alle bedtirftigen
Kinder an Dritte zu verdingen oder ihre
mittel- und hilflosen Biirger im Armen-
haus zu versorgen. Der Bau eines grosse-
ren, zweckmadssigen Biirgerheims kam
ndmlich erst 1857 auf Druck des Kantons
zustande.” Seinetwegen aber musste wie-
derum der dringende Kirchenneubau so
lange hinausgeschoben werden, bis das
Gotteshaus wegen gefihrlicher Baufillig-
keit hdtte geschlossen werden missen. So
war der Ausweg der Schwabengédngerei
zwar ein kummervoller, aber immerhin
ein Weg.

Haufig kam es vor, dass Kinder zu-
sammen mit der Mutter, dem Vater oder
gar beiden Eltern ins Schwabenland gin-
gen. Solche Familieneinsdtze zogen sich
aber meistens nicht {iber eine ganze Sai-
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son hin, sondern beschrdankten sich auf
die Erntezeit, das sogenannte Ahrenlesen.
Diese Abwesenheiten wahrend weniger
herbstlicher Arbeitswochen wurden von
den lokalen Behorden - in Kenntnis der
einzelnen Situation — im Allgemeinen
verstindnisvoll und mild beurteilt. So
1872 im Fall von Marx Anton Dirr im
Moo6sli und seiner Frau, die vor den Schul-
rat zitiert wurden «wegen Schulversium-
nisse ihrer zwei schulpflichtigen Kinder,
welche die Eltern wdahrend der Aerntezeit
ins Schwabenland mitgenommen hat-
ten». Die Frau rechtfertigte sich folgen-
dermassen:

Um sich fiir den kommenden Winter Frucht
und Nahrung zu ihrem nothdirftigen Un-
terhalt einsammeln zu konnen, habe sie die
Aerntezeit im Schwabenland benutzen
mussen. (...) Vom Schulrath wurde wegen
grosser Armuth der Eltern u. weil das Ver-
sprechen gemacht worden, die Kinder im
nachsten Jahr fleiRig zur Schule zu schicken
u. durch fleiRiges Anhalten zum Lernen das
Versaumte nachzuholen, von einer Biflung

Umgang genommen.

Die meisten Vorgeladenen allerdings
wurden belangt; unerbittlich natiirlich
jene, welche aus ganz anderen Griinden
der Schule ferngeblieben waren. Zum
Beispiel die Unternehmungslustigen, die
einfach fort und etwas erleben wollten,
wie 1846 jener Knabe, der wahrend der
Schulzeit auf den Bettel ging, um selbst
«das Reisegeld nach Schwaben zu sam-
meln». Oder disziplinarisch heiklere Fil-

le wie der Bub, den die Mutter 1879 «ins
Schwabenland geschickt, weil er nicht
gerne folge».

In Vollzugsnot konnte der Schulrat
kommen, wenn sich Meinungsverschie-
denheiten mit dem Bezirksschulrat zeig-
ten: 1876 hatte ein Marx Hardegger sein
Gesuch direkt an diesen gerichtet und
dort positiven Bescheid erhalten. Der ent-
tdusche Ortsschulrat notierte:

Auf dieses Schreiben des Bez. Schulrathes
hin konnte der Gemeinde-Schulrath nichts
anders thun, als seine Zustimmung beizu-
setzen, mit der Bedingung, der Knabe habe
das Versaumte in der Weise wieder nachzu-
holen, dal dieser ein halbes Jahr ldnger, als
es pflichtig ware, die Schule fleiig besuche.

Bewe gen
KC‘] amser dc H wapenit

Die schwabischen Arbeitsorte der Gamser
Kinder beziehungsweise Familien werden
selten genannt, und zudem ist ein grosser
Teil der Korrespondenz tiberhaupt verlo-
ren gegangen. Genannt sind etwa Eichste-
gen, Ferthofen, Frimmenweiler, Fronho-
fen, Schmalegg, Weissenau.*

Akten eines rithrenden Kinder-
schicksals sind im Ortsarchiv Zogenweiler
aufbewahrt:*

Der siebenjahrige Anton Keller von Gams,
Schweizer Cantons St. Gallen, im Dienst zu
Oberwaldhausen in der Gemeinde Zogen-
weiler, ein — wie seine Eltern — ganz armes



Aus dem Amtsblatt 1847.
Nach einer Umfrage von
1846 verbietet der Kleine
Rat die Schwabengangerei
fur Primarschiler.

Kind, hatte am 17. Mai 1830 das Ungliik, in
Verrichtungen seines Dienstes, den Ful und
den Arm abzubrechen [zu brechen].

Da nun die Kosten fiir die drztliche Ver-
sorgung und die Pflege des Verunfallten
bei den Eltern nicht einzuholen waren
«und deren Erstattung aus seinem hei-
mathlichen Ort nach Erfahrung zu bewir-
ken dusserst schwierig ist», gestattete das
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Berfdhickung der Kinder nach Schivaben,

(Bom 1. Eeptember 1847.)

SBie baben fchon wiedberholt die unangenehme Er-
fabrung gemacht, dafi ungeachtet der BVorfchriften dev
fatbolifchen und evangelifchen Schulordbnung an Kinder
beiderlet Gefchlechts, ebe fie der Primarfchule formlich
entlaffers, und obne daf fie cin diefifallfiges Seugnif
povweifenn fonnten, Pdfe oder Husweisfchriften ausge.
flellt worden find, um in’s Schwabenland jum Bieh-
biiten, Aehrenlefen 1¢. geben ju fonnen, oder fonft ba-
felbft in Dienft vder Arbeit ju treten. :

Um dem Hebelffande vorgubeugen, dee fich fiie baﬁ
yhyfifhe ud geifige Wobl dey Rinder ergibt, wenn fie
in fo gavtem Alter dex Schule entzogen unbd dev hius-
lichen Aufficht enteiickt werden, und i dev Abficht, den
Borfdhriften der fatholifhen und evangelifchen Schuls
ordrung, fo viel an ung liegt, gebtibrende Stachachtung
ju verfchafien, feben wiv uns vevanlafit, fammtliche Ges
meinderdthe und BVesivfsammdnner alles Crnfies aufjus
fordern, weder Ausweis{dyriften noch Pafe an Kindev ju
verabfolgen, welche fich nicht geborig ausweifen Eonnen,
dafi fie der Primarfchule fovmlich entlafen feyen.

St. Gallen, den 1. September 1847,

Sm Samen des Kleinen Naths,

Der Lanbammant:
Hungerbiibler,
Der Rathsfchreiber :
Selbling.
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Koniglich Hochlobliche Oberamt Ravens-
burg «bey der Biirgerschaft um Gottes
Willen milde Gaben zu sammeln». Diese
Aufgabe tibernahm Antons Taufpatin Ma-
ria Ursula Thiiring (die moglicherweise in
dieser Saison dort als Magd tdtig war). In
Begleitung zweier Amtsdiener machte sie
die Runde durch die zwei Gemeinden
Hohenweiler und Zogenweiler, was so viel
einbrachte, dass sowohl der Chirurg Holz-
ler aus Hohenweiler als auch die betreu-
ende Familie Jakob Knorle, Antons Arbeit-
geber, entschddigt werden konnten. Das
Gabenbiichlein listet namentlich 85 Ge-
ber auf, die zusammen 16 Gulden 35
Kreuzer gespendet haben.* Leider liegen
zu diesem Fall in Gams keine weiteren
Aufzeichnungen vor. Lediglich das Bir-
gerregister weiss, dass Johann Anton Kef3-
ler am 22. Januar 1823 geboren wurde,
am 22. Okt. 1849 Maria Rosa Lenherr hei-
ratete und mit ihr neun Kinder hatte. Er
wohnte im Oberfelsbach und arbeitete als
Wegmacher.

Das Ende der Schwaben-
gangerei aus Gams

Dass der Erste Weltkrieg die Schwaben-
gangerei beendet habe, stimmt wohl fiir
die Alpenregionen Graubiindens und
Tirols, nicht aber fiir die sankt-gallischen
Gemeinden. Auch hat die oft zitierte Aus-
wanderung armer Leute nach Nordameri-
ka nur in geringem Ausmass dazu beige-
tragen. Der Hauptgrund lag in der
Industrialisierung. Mancherorts im Kan-
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ton entstanden grosse Textilfabriken, an-
dernorts, wie in Gams, breitete sich die
Heimstickerei in ungeahntem Ausmass
aus. Als Griinde fiir bedenkliche Schulver-
sdumnisse tauchten ab den 1870er-Jahren
das Fadeln und weitere Hilfsarbeiten auf
und verdrangten auf den Absenzenlisten
das Reisen ins Schwabenland mehr und
mehr. Ab Ende des Jahrhunderts wurden
fiir Minderjdhrige tiberhaupt keine Pass-
antrage mehr gestellt. Aus heutiger Pers-
pektive ldsst sich mit einiger Berechtigung
sagen, dass diese neue Art von Kinderar-
beit, die dann bis in die 1930er-Jahre hin-
ein um sich griff, in ihren Auswirkungen
wohl ebenso bedenklich war wie die Kin-
der- und Armenwanderung.”

Heute leben in Gams keine ehemali-
gen Schwabengdnger mehr. Als letzte ih-
rer Spuren verlieren sich zusehends auch
jene Sippschaftszunamen, welche mit ih-
nen in Verbindung gebracht werden
konnten: Wurde 1866 in einem Vereins-
protokoll ein Mitglied namens Diirr noch
ganz selbstverstindlich mit «s Schwobs»
prazisiert, 1873 ein anderes mit
Schwobamichels», so ist den Einheimi-
schen von heute — wenn tiberhaupt - in-
nerhalb der weitverzweigten Duirr-Famili-

«S

en hochstens noch der Ubername
Schwoblis» eine Zuordnungshilfe.

«S

Noldi Kessler ist 1944 geboren. Er ist pensionierter
Heilpadagoge und lebt in Gams.
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Die Vererbung des Hofes ausschliesslich an den al-
testen Sohn war in Oberschwaben Ublich. Sie be-
grenzte die M&glichkeit zur Heirat, die nur mit ei-
ner eigenstandigen Hofstelle moglich war, und
forderte die Abwanderung. Andererseits garantier-
te sie aber auch die Substanz und den Reichtum
der Hofe. (Brugger 2016, S. 54).

Dazu verhalfen neben Presseartikeln besonders
auch authentische Aussagen von ehemaligen
Schwabengangern, wie: «So kam ich [...] auf den
Bubenmarkt [...] in Wangen, wo wir von den Bau-
ern an den Muskeln gepackt und so verlesen wur-
den.» (Bereuter 2012, S. 196). Andere Quellen be-
streiten diese Behauptung klar, etwa Kuster 1948,
S. 33.

Fur Bahn und Schiff wurde der Fahrpreis gelegent-
lich erbettelt. Ublich waren Fahrten fiir die Kinder
aber erst ab dem Ende des 19. Jahrhunderts, als sie
offizielle Unterstiitzung durch gemeinniitzige Ver-
einigungen erhielten. Schwabengéanger aus dem
Kanton St. Gallen gab es in dieser spaten Epoche
kaum mehr.

Bereuter 2011, S. 42 f.

Der Werdenberger 1878, Ausgabe vom 16. April.
Eidg. Fabrikgesetz von 1877.

Bereuter 2012, S. 232.

Kuster 1948, S. 33.

Seglias 2004, S. 93.

Seglias 2004, S. 77.

Brugger 2016, S. 84.

Seglias 2004, S. 161.

Wikipedia 2018.

StASG Passkontrolle 1846-1894.
Sitzungsprotokoll des Schulrats Gams vom
22.11.1873.

Sitzungsprotokoll des Schulrats Gams vom
04.09.1874.

Hugger 1986, S. 68.

Das St. Galler Erziehungswesen wurde von 1814
bis 1862 konfessionell «geséndert» gefiihrt. Gams
war deshalb nicht dem Werdenberger, sondern
dem Oberrieter Inspektorat zugeteilt. (Kessler
1985, S. 86).



19 Die Ergénzungsschule schloss an die urspriinglich
sechs Primarschuljahre an. An zwei Halbtagen pro
Woche wurde der Schulstoff fiir die Knaben bis
zum beginnenden 18., fiir die Mddchen bis zum
16. Altersjahr «befestigt, wiederholt und erwei-
tert». Erst nach Einfiihrung des achten obligatori-
schen Schuljahres 1939 fiel die Ergédnzungsschule
weg. (Kessler 1985, S. 93).

20 StASG Umfragen 1846. Daraus alle Zitate dieses
Abschnitts.

271 Der Regierungsrat wurde damals Kleiner Rat
genannt.

22 Die Sitzungsprotokolle des Schulrats Gams sind
ab 1821 vorhanden. Daraus alle Zitate dieses
Abschnitts.

23 Kessler 1985, S. 150.

24 Alle im Koniglichen Oberamt Ravensburg, ausser
Ferthofen, das zum bayerischen Memmingen
gehort.

25 Ortsarchiv Zogenweiler 1830.

26 Die Umrechnung dieses Betrags auf die Gegenwart
ergabe einen Wert von ca. 250 Franken.

27 Sankt-Galler Geschichte 2003, S.69.

Quellen
Ortsarchiv Zogenweiler 1830
Dienstbotenverzeichnis 1830, Findbuch B 100,
Manuskripte A 463.
StASG Passkontrolle 1846-1894
Passkontrolle Werdenberg 1846-1894. Staatsarchiv
St.Gallen, KAR.12B 5.7.
StASG Umfragen 1846
Dossier Umfragen 1846, u. a. Schwabengangerei.
Staatsarchiv St. Gallen, KA R.130-3k-1.
Sitzungsprotokolle des Schulrats Gams ab 1821.

Q

&
w

¢

Die Schwabenganger von Gams

Literatur

Bereuter 2011
Elmar Bereuter: Schwabenkinder-Wege. Ober-
schwaben. Bregenz — Friedrichshafen — Ravensburg
- Wolfegg, Miinchen 2011.

Bereuter 2012
Elmar Bereuter: Schwabenkinder-Wege. Vorarlberg
mit Grenzgebieten Tirol und Liechtenstein, Miin-
chen 2012.

Brugger 2016
Christine Brugger/Stefan Zimmermann:
Die Schwabenkinder. Arbeit in der Fremde vom
17. bis 20. Jahrhundert, 2., erweiterte Auflage,
Ostfildern 2076.

Hugger 1986
Paul Hugger: Das war unser Leben.
Autobiographische Texte, Buchs 1986.

Kessler 1985
Noldi Kessler: Gams. Ein kurzer Gang durch eine
lange Geschichte, Gams 1985.

Kuster 1948
Josef Kuster: Von der Schwabengangerei,
in: Unser Rheintal 5 (1948), S. 32-35.

Sankt-Galler Geschichte 2003
Sankt-Galler Geschichte 2003, Bd. 5, Die Zeit des
Kantons 1798-1861, St. Gallen 2003.

Seglias 2004
Loretta Seglias: Die Schwabenganger aus
Graubtinden. Saisonale Kinderemigration nach
Oberschwaben, Chur 2004.

Der Werdenberger 1878
Der Werdenberger. Allgemeiner Anzeiger, Nr. 45,
1878.

Wikipedia 2018
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwabenkinder
[Stand: 03.02.2018].



	Die Schwabengänger von Gams

